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2 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

Zersiedelung — oder gestaltete Erholungsstätten
In der Folge 12 des 2. Jahrganges des „Steirischen Naturschutzbriefes" ist 

das Thema „W ochenendhaus — Bauen in den Erholungsräumen" schon ein­
mal kurz behandelt worden. Die „W ochenendhausseuche", wie die Verbreitung 
von W ochenendhausbauten in den offenen Landschaften allenthalben schon ge­
nannt wird, hat inzwischen weiter um sich gegriffen und zum Teil sch^n äußerst 
bedenkliche Schäden in der Landschaft verursacht.

Der wachsende Wohlstand, die zunehmende Motorisierung, das verlängerte 
freie Wochenende, die sich mehrende V erstädterung ländlicher Gebiete und 
nicht zuletzt die begreifliche Sehnsucht nach Erholungsstätten in freier Land­
schaft führen neben den zivilisationsbedingten Maßnahmen (Straßenbau, Kraft­
werksbau, Seilbahnbau, W asserbau, W ohnsiedlungsbau, Industriegründungen 
in ländlichen Bereichen und dergleichen) zu w eiteren immensen Beanspruchun­
gen von Wiesen-, Acker-, Alm- oder Seeuferflächen.

Diese zunehmende Zersiedelung solcher Flächen führt zur Entwertung der 
Erholungslandschaften — es entsteht also dadurch ein kaum mehr zu beheben­
der Verlust. In steigendem Maße wird der wohlbegründete Anspruch der All­
gemeinheit auf den Naturgenuß in einer ungestörten Landschaft geschmälert.

In der Steiermark konzentrieren sich die W ochenendhausbauten fast aus­
schließlich, auch wie in anderen Ländern, auf Grundstücksflächen, die inner­
halb von Landschafts- oder Naturschutzgebieten liegen.

Mit wenigen Ausnahmen vollzieht sich diese Zersiedelung ohne räumliche 
Ordnung. Es fehlt dazu eine wirksame Einflußnahme auf die Gestaltung der 
entstehenden Erholungsstätten. Die gesetzlichen Naturschutzmaßnahmen, die ja 
schließlich auch für die Erholungssuchenden getroffen werden, sind zum Teil 
schon ad absurdum geführt worden.

Welches Unbehagen erfüllt den N aturfreund und Erholungssuchen,den, wenn 
er auf seinen W anderungen, allzuoft gerade an m arkanten Landschaftspunkten, 
unerw artet eine N eubaustelle für ein W ochenendhaus vorfindet. Sein Weg 
wird immer mehr von Zäunen eingeengt und die sattsam bekanntgewordenen 
Schilder „Privateigentum — Zutritt verboten" verwehren ihm die Möglichkeit, 
an ein Seeufer zu gelangen oder seinen gewohnten W anderweg überhaupt 
fortsetzen zu können.

Der Naturschutzbeauftragte der naturwissenschaftlichen Sparte vertritt oft 
mit Recht den Standpunkt, daß etwa ein W ochenendhausbau in freier Land­
schaft eine Störung in der Landschaft verursacht, und daß diese Bauwerke 
keine Gestaltungsprobleme mehr auslösen können, weil die Störung allein 
durch die Existenz eines solchen Bauwerkes entsteht. Eine auch noch so gute 
Gestaltung kann die Störung nicht beheben. Dem Naturschutzbeauftragten der 
technischen Sparte ist es daher nicht möglich, diesem fachlichen Urteil etwa 
durch eine Auflage zur besseren Gestaltung begegnen zu können.

Nun sind also in der Steiermark in hervorragend schönen, meist unter ge­
setzlichem Schutze stehenden Landschaften umfangreiche Wochenend- oder 
Ferienhaussiedlungen entstanden, im Ausbau begriffen oder geplant. In den 
überwiegenden Fällen bemüht sich die Naturschutzbehörde im Rahmen ihrer 
landesrechtlichen Möglichkeiten, jede Störung in den Landschaften zu un ter­
binden. So hat sie in einigen Fällen erwirkt, daß z. B. Bebauungsflächen grö­
ßenmäßig eingeschränkt werden konnten, daß den Planungen eine räumliche 
Ordnung nach den landschaftlichen Gegebenheiten zugrunde gelegt werden 
mußte, daß eine ordnungsmäßige, die Landschaft gesund erhaltende Aufschlie­
ßung ausgeführt wurde und daß auch ein wirksamer Einfluß auf bestimmte 
Gestaltungselemente (Dach, W ände, Aus- und Anbauten, Einfriedungen u. dgl.)

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEP 3

ausgeübt worden ist. Dies allerdings alles im Stadium der Planung oder der 
behördlichen Genehmigungsverfahren.

Die gegebenen Auflagen in den Ausnahmegenehmigungsbescheiden wurden 
von den Gesuchstellern wohl zustimmend zur Kenntnis genommen und deren 
Erfüllung zugesagt. W illkürliche Planungsänderungen im Zuge der Bauausfüh­
rung, mangelhafte handwerkliche Gestaltungen und unbefriedigende Aufschlie­
ßungsarbeiten im Gelände haben bedauerlicherweise das erw artete Ziel einer 
einwandfreien Einfügung in die Landschaft vereitelt. W as helfen wissenschaft­
lich durchdachte Erschließungsstudien, fachlich einwandfreie Bebauungs- oder 
Baupläne? Es kam nur zu oft zu halben Lösungen! Gegen den Mangel an 
echter Baugesinnung hilft auch das wohlfundierte fachliche Gutachten nichts. 
Das Gefasel um eine sogenannte M odernität im Bauen endet meist im greulich 
Modischen, und das Gerede, daß ausschließlich die Qualität im Bauen entschei­
dend sei, führt zu einem w eiteren Absinken echter Baugesinnung.

Ist zum Beispiel im Landschaftsschutzgebiete der Turracherhöhe wohl eine 
räumliche Ordnung im Zusammenwirken mit der Landes- und Ortsplanung und 
mit der Gemeinde Predlitz sowie mit den Behörden des Nachbarlandes Kärnten 
erreicht worden, befriedigen die Gestaltungen der Einzelbauwerke nur in weni­
gen Fällen. Das erwünschte Gesamtbild eines modernen alpenländischen Erho­
lungsdorfes wird kaum mehr erreicht werden können, weil arge Disziplinlosig­
keiten bei der Bauausführung zu bildhaften Störungen geführt haben. Im 
Semmeringgebiet entstand eine W ochenendhaussiedlung nach einer Gesamt- 
und Detailplanung aus einer Hand. Dieser Vorteil hat aber dem Erscheinungs­
bild wenig genutzt. Die barackenähnlichen Hausschachteln auf hochgestelzten 
Betongestellen konnten den Charakter eines modernen W ochenendhauses nicht 
erreichen. Das gesamte Erscheinungsbild dieser Siedlung ergibt kaum das 
eines Erholungsdorfes. Vielleicht wird einmal eine Baum- und Strauchbepflan­
zung den „grünen M antel der Barmherzigkeit" darüber breiten.

An den Ufern der weststeirischen Stauseen entstanden primitiv gestaltete 
Einraumhüttenkolonien. Es fehlt dort jegliche Aufschließung. Nicht die ge­
ringste Vorsorge wurde z. B. für die Fäkal- und M üllbeseitigung getroffen. 
Die Verschmutzung des Geländes und der Stauseen läßt, wenn nicht alsbald 
Abhilfe geschaffen wird, große Gefahren für die Erhaltung dieses für die Er­
holung prädistim erten Landschaftsgebietes befürchten. W enn Gemeinden W ert 
auf das Entstehen von W ochenendhaussiedlungen in ihrem Bereiche legen, 
sind von vornherein alle Vorsorgen lur eine ordnungsgemäße Aufschließung 
zu treffen und entscheidender Einfluß auf die Gesamt- und Einzelgestaltung 
solcher Baugebiete zu nehmen. Die räumliche Ordnung und eine unbedenk­
liche Einfügung in die Landschaftsbilder werden die Gefahren einer Zersiede­
lung und damit einer Entwertung der Erholungslandschaften bannen können. 
Im Präbichlgebiet ist nach anfänglich besorgniserregender Bebauung in letzter 
Zeit eine merkliche Besserung in der baulichen Ordnung festzustellen. Im Teich­
almgebiet sind einige als Vorbild dienende W ochenendhäuser entstanden. 
Schlichte architektonische Gestaltungen und wohlüberlegte Einfügungen in die 
landschaftlichen Gegebenheiten sowie gute Handwerksarbeiten brachten befrie­
digende Ergebnisse.

Im Steirischen Salzkammergut ist die Errichtung eines verhältnism äßig gro­
ßen Ferienhaus-Dorfes geplant. Die Gestaltung und Bauausführung liegt in 
Fachhänden, was zweifellos Vorteile bringt, weil alle W illkürlichkeiten bei der 
Gestaltung der Einzelbauwerke entfallen. Die Naturschutzbehörde und die Bau­
behörde haben entscheidenden Einfluß auf die Planung genommen. So wurde 
u. a. erreicht, daß durch gestaffelte Baufluchtlinien, durch Änderungen in der 
Führung der Aufschließungswege, durch Vermeidung von Einfriedungen und 
durch eine lose Gruppierung verschieden großer Haustypen ein dorfähnlicher
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Charakter entsteht. Es sollte dadurch vor allem die bekannte Trostlosigkeit 
uniform ierter V orstadtsiedlungen vermieden werden. Die Bauwerke erhalten 
mittelgeneigte Satteldächer an Stelle der ursprünglich geplanten Preßkiesbe- 
dachungen. Der vorhandene Baumbestand mußte in der Planung weitgehende 
Berücksichtigung finden. Es ist also auch hier alles getan worden, um zum er­
w arteten Erfolge zu gelangen. Vielleicht wird mit diesem Feriendorf ein gutes 
Beispiel gegeben werden können. Jedenfalls wird die Naturschutzbehörde auch 
hier alle Erfahrungen auswerten, um den planlosen, die Landschaften stören­
den Zersiedelungen noch w irksamer entgegentreten zu können.

W. R e i s i n g e r

An alle Lehrpersonen!
Der Landesschulrat für Steiermark hat am 29. Februar 1964 alle Direktionen 

der m ittleren und höheren Lehranstalten sowie der Berufsschulen und alle Be­
zirksschulräte (Stadtschulrat Graz) auf die große Bedeutung aufmerksam ge­
macht, die der Natur- und Landschaftsschutz für die Erhaltung der Schönheit 
unserer Heimat hat. Die Direktionen und Schulleitungen wurden daher neuer­
lich angewiesen, dafür Sorge zu tragen, daß bei jeder sich im Unterricht er­
gebenden Gelegenheit die Jugend zur aktiven Pflege des Naturschutzes ange­
leitet w erden soll.

W ir danken dem Steiermärkischen Landesschulrat für sein verständnisvolles 
Rundschreiben und erlauben uns, die Bitte an alle Lehrpersonen anzuknüpfen, 
darauf einzuwirken, daß der Unfug eines massenhaften M itbringens von Blu­
men in die Klasse und des m assenhaften Ausreißens (von Pflücken kann gar 
nicht mehr die Rede sein) von wildwachsenden Blumen bei Schulausflügen end­
lich unterbunden wird. Sicher ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die 
Schulklasse durch Garten- oder nicht geschützte W iesenblumen in vernünftiger 
W eise geschmückt wird, um das Schönheitsgefühl der Kinder zu wecken. Es ist 
aber auch darin eine Erziehungsaufgabe zu erblicken, daß nicht wahllos be­
liebige Mengen und schon gar nicht unter Schutz stehende Blumen mitgebracht 
werden. Denn — die offensichtlich übermäßige Entnahme von Blumen (auch 
nicht geschützter Arten) stellt einen Mißbrauch dar, der nach den Naturschutz­
bestimmungen strafbar ist! Daher soll besonders auch bei Schulausflügen dar­
auf geachtet werden, daß die Kinder die Pflanzen und Blumen am Standort be­
obachten und kennenlernen und sie nicht „konsumieren", indem sie sie in 
Mengen pflücken und dann doch nur wieder wegwerfen.

Darüber hinaus bietet sich eine günstige Gelegenheit, die Kinder mit dem 
Naturschutzgedanken vertraut zu machen und in ihnen das Bewußtsein zu 
wecken, selbst einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten zu können, indem 
mit den Kindern praktische Naturschutzmaßnahmen durchgeführt werden, wie 
z. B. Betreuung und Reinhaltung von Naturdenkmalen, Reinhaltung von Aus­
flugzielen, Bächen und Teichen; Anbringung und Betreuung von Nistkästen; 
Schaffung von Brutplätzen für Heckenbrüter und dgl. Ferner können die Kinder 
ähnlich wie beim Jugend-Rot-Kreuz zu fördernden M itgliedern des N atur­
schutzes um einen Jahresbeitrag von S 1.—■ geworben werden, welcher aus­
schließlich für praktische Naturschutzmaßnahmen in der Steiermark verwendet 
werden wird.

In diesem Zusammenhang sei auf ein Rundschreiben der Landesgruppe 
Steiermark des österreichischen Naturschutzbundes an alle Schulleitungen ver­
wiesen. Fachliche Unterlagen können von der Geschäftsstelle der Landesgruppe 
in Graz, Jakominiplatz 17/11., bezogen werden.
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Jahresbericht 1963 
der Steirischen Vogelschutzwarte

Hauptstelle in Graz, Schloß Eggenberg
Berichterstatter: Dr. M. J. A n s c h a u

Wir haben 1963 unsere — im Jahre 1962 angefangene — Forschungs-, Lehr- 
und Beratungstätigkeit w eiter ausgebaut und intensiviert.

In unserem Vogelschutz-Gehölz im Schloßpark Eggenberg wurden weitere 
Anpflanzungen durchgeführt (Birken, Fichten, W eiden, Pappeln, Sanddorn, 
Feuerdorn). Dazu wurde der wilde Holunder-Nachwuchs — als Unterholz im 
Altbaumbestand — gepflegt. Einige neue Nistkasten-Typen wurden aufgehängt. 
Die abendlichen Kontrollen während der Herbst- und W interm onate haben uns 
gezeigt, daß die künstlichen N istkästen als Schlafhöhlen eine gewisse Rolle 
für das überleben der Kohlmeisen in extrem kalten W intern spielen.

Als wir im Oktober 1963 ein Zimmer im Schloß als provisorische Unter­
kunft erhielten, konnten wir dort nicht nur einen Arbeitsraum  einrichten, son­
dern auch eine kleine Demonstrationssammlung anlegen. Es wurden vogel- 
kundliche Bildtafeln, Farbdias und Vogelstimmen-Schallplatten gekauft. Dazu 
haben wir eine Reihe von Farbdias angefertigt, welche die Methodik des Vogel­
schutzes darstellen und die uns bereits gute Dienste beim Unterricht geleistet 
haben. Auch verschiedene Vogelschutz-Geräte stehen zur Verfügung. Diese 
kleine Sammlung soll laufend ergänzt werden. Obwohl das Endziel die­
ser A rbeit — ein Freilichtmuseum für Vogelschutz-Technik, in Verbindung mit 
einem Kursraum und Schausammlung — erst in einigen Jahren erreicht w er­
den dürfte, so hoffen wir, bereits im Sommer 1964 allen Interessenten die 
Anlage von Vogelschutz-Gehölzen, Tränken und W interfütterungen, das Auf­
hängen und Errichten verschiedener künstlicher Nisthilfen, wie auch deren Kon­
trolle und Reinigung, im Gelände vorführen und erläutern zu können. Die 
Lehranlage dient außerdem noch der Erprobung verschiedener N istgeräte in­
ländischer Erzeugung, im Vergleich mit den bewährten Holzbeton-Nisthöhlen 
aus Deutschland. Von den letzteren sind im deutschen Bundesgebiet schon über 
eine Million Stück in Betrieb, ihre weitere V erbreitung in Österreich scheiterte 
bisher an hohen Einfuhrzöllen.

Auf dem Gelände der Landes-Ackerbauschule Grottenhof-Hardt bei Graz 
wurden die methodisch-technischen Versuche im angewandten, wirtschaftlichen 
Vogelschutz (Steigerung der Siedlungsdichte von höhlenbrütenden Vögeln — 
als vorbeugende Abwehrmaßnahme gegen Schädlinge im Obstgarten und Nadel­
wald) weitergeführt.

Auf diesem speziellen Forschungsgebiet sind noch viele exakte Versuche 
in klimatisch verschiedenen Gebieten durchzuführen, bevor wir allgemein gül­
tige Ergebnisse haben werden.

In diesen Rahmen fallen auch die Versuche, die wir heuer — in M itarbeit 
mit der Kammer für Land- und Forstwirtschaft (Pflanzenschutz) — angefangen 
haben. Auf dem etwa 26 ha großen, vorbildlich bewirtschafteten Obstgut N eu­
dorf (südlich von Wildon) wurde eine Versuchsfläche errichtet, wo vor allem 
die Möglichkeiten und Grenzen des Vogelschutzes im modernen Obstbau un­
tersucht werden sollen. Im V ordergrund steht die Frage, ob eine intensive 
Schädlingsbekämpfung und der Vogelschutz nebeneinander existieren können.

Zum Aufgabenkreis der Vogelschutzwarte gehört auch der kulturelle Vogel­
schutz, der Schutz der gesamten frei lebenden Vogelwelt und ihres Lebens- 
raumes. In diesem Rahmen wurden auch 1963 zahlreiche ganztägige Kontroll- 
Exkursionen unternommen. Vor allem in den Zugmonaten April—Mai und 
September—November wurden die größten Teichgruppen der Ost-, W est- und
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Südsteiermark regelmäßig inspiziert. Da wir diese Beobachtungen, seit etwa 
zehn Jahren durchführen, haben wir aus früheren Jahren gute Vergleichswerte. 
Das Jahr 1963 zeigte uns leider w ieder einen erschreckenden Rückgang unserer 
W asser- und Sumpfvögel. Hervorzuheben ist dabei das völlige Verschwinden 
dieser Vögel (Bleß- und Teichhühner, Zwergtaucher, Stock-, Krick- und Knäck- 
enten, Rohrsänger, Eisvögel) im Bereich der Wundschuh-Teiche (seinerzeit unter 
Naturschutz gestellt), wo sie noch vor Jahren mehr oder weniger zahlreich 
gebrütet haben. Hier ist die Ursache in erster Linie im wilden, unkontrollier­
ten Badebetrieb zu suchen, wobei nicht nur das Röhricht und die Seerosen­
bestände vernichtet, sondern auch die Teichanlagen zerstört wurden. W ieder 
ein Beispiel mehr, wie es kommen muß, wenn die Schutzbestimmungen nur auf 
dem Papier bestehen!

LEHRTÄTIGKEIT
Im April 1963 wurde in Knittelfeld ein Vortrag im Rahmen der Bergwachl- 

Schulung abgehalten. Thema: Vogelschutz als Naturschutz.
Am 27. März 1963 fand im Rundfunk, Reihe „Natur und Heimat", ein V ortrag 

über „Die Aufgaben einer Vogelschutz warte" statt.
Das Fehlen geeigneter Räume in der Hauptstelle der Vogelschutzwarte ver­

hinderte bisher eine Abhaltung regelmäßiger Lehrgänge. Dafür w urde im De­
zember 1963 eine 2stündige Vorlesung in drei Klassen der Landes-Ackerbau- 
schule Grottenhof-Hardt abgehalten. Die Schüler zeigten sehr viel Interesse für 
den Vogelschutz, was vor allem aus der zwanglosen Aussprache nach den 
Vorlesungen ersichtlich war. Da es sich dabei um einen forstwirtschaftlichen 
Lehrgang gehandelt hat, wurde in der Vorlesung das Hauptgewicht auf den 
Vogelschutz als vorbeugende Maßnahme gegen Forstschädlinge gelegt.

BERATUNG
Die Beratung in Fragen des Vogelschutzes erfolgte meist durch Beantwor­

tung schriftlicher Anfragen, gelegentlich auch telefonisch. Auf Wunsch wurden 
auch Begehungen des Geländes durchgeführt und an Ort und Stelle die not­
wendigen Vogelschutzmaßnahmen erörtert. Die Vogelschutzwarte ist außerdem 
fachlich beratend in die N istkastenaktion des Steirischen W aldschutzverbandes 
eingeschaltet, wobei 1963 ein verbesserter „Meisengiebel" zur Anwendung kam. 
Auch die neuen Rundholznisthöhlen der Fa. Witschnig, Kärnten, wurden 
auf Grund unserer Beratung und Gutachten verbessert.

SONSTIGE TÄTIGKEIT
Am 17. Dezember 1963 fand in W ien (Bundesanstalt für Pflanzenschutz) eine 

Konferenz der Pflanzenschutz-Praktiker und der Vogelschutz-Experten statt. Die 
Steirische Vogelschutzwarte war dabei durch Oberschulrat Hable und den Ge­
schäftsführer vertreten. Das Hauptthema w ar die angestrebte sachliche M it­
arbeit unter den beiden Gruppen, mit dem Ziel, die Gefährdung der Vogelwelt 
durch chemische Spritzmittel zu vermeiden. Es wurde über die Fütterungsver- 
suche berichtet und eine Koordinierung der einschlägigen Freilandversuche 
lind Untersuchungen gefordert. Nach Spritzaktionen sollen eventuell einge­
gangene Vögel schnellstens fachmännisch toxikologisch untersucht werden.

(Fortsetzung folgt)

Schützt das Jungwild, berührt es nicht!
Laßt Nester und Gelege in Ruhe!

Tierhalter, verwahrt jetzt eure Hunde und Katzen besonders sorg­
fältig!

Helft alle mit, der grünen Wochenstube der Natur den Frieden zu
erhalten!

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF 7

Der Packer Stausee mit Blick auf M odriach

Seeuferschutz am Packer Stausee
Im Bericht „Aus der Arbeit des Vereines für Heimatschutz" im Heft 19 des 

„Naturschutzbriefes" ist bei der Veröffentlichung des letzten Absatzes ein be­
dauerlich sinnstörender Fehler unterlaufen. W ir geben daher nunmehr den 
W ortlaut des Regierungsbeschlusses vollinhaltlich wieder:

„Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 20. Jänner 
1964 beschlossen, die von der Fachabteilung Ib der Landesbaudirektion ausge­
arbeitete Studie (ZI. LBA-Ib 518 Pa 3/7-1963) über den Packer Stausee zustim­
mend zur Kenntnis zu nehmen.

Da die Erhaltung der freien Ufer des Packer Stausees innerhalb des be­
stehenden Landschaftsschutzgebietes Nr. 2 offensichtlich im öffentlichen Inter­
esse liegt, sind demnach alle im § 2 Abs. 2 der Landschaftsschutzverordnung 
1956, LGB1. Nr. 35, angeführten Eingriffe (ausgenommen Bauten, die ausschließ­
lich der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen) in den im bei­
liegenden Plan über „das besonders zu schützende Gebiet um den Packer Stau­
see" mit grüner Farbe ausgewiesenen Landschaftsbereich als verbotene V erun­
staltungen des Landschaftsbildes anzusehen; daher werden allfällige Aus­
nahmeansuchen gemäß § 5 der genannten Verordnung abzulehnen sein." (An­
merkung der Schriftleitung: Eine Karte mit dem besonders zu schützenden 
Landschaftsbereich um den Packer-Stausee veröffentlichen wir im nächsten 
Heft.)

Für diesen Beschluß war folgende Sachverhaltsdarstellung maßgebend:
Der Verein für Heimatschutz und die Landesgruppe Steiermark des N atur­

schutzbundes haben bereits seit längerer Zeit die Veränderungen verfolgt,
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welche als Auswirkungen der verschiedenartigen Erholungsbedürfnisse im letz­
ten Jahrzehnt an den Ufern des Packer Stausees Platz gegriffen haben. Nach 
eingehendem Studium der aufgeworfenen Probleme wurde die Fachabteilung Ib 
des Landesbauamtes gebeten, Pläne zu erarbeiten, welche als Unterlage dienen 
könnten, um die bauliche Entwicklung im Bereich des Packer Stausees mit der 
Handhabe, die die geltenden Gesetze bieten, verstärkt durch Förderungsm aß­
nahmen des Landes, in entsprechende Bahnen zu lenken.

Die Steiermärkische Landesregierung beschloß am 14. Novemfjer 1963 für 
die Errichtung eines künstlichen Badesees im Sulmtal bei Leibnitz 1,2 Millionen 
Schilling in den Landes Voranschlag 1964 aufzunehmen. Dem Mangel an solchen 
Erholungslandschaften soll demnach unter Aufwendung beträchtlicher öffent­
licher M ittel abgeholfen werden. Um so mehr darf es daher für recht und billig 
gelten, in erster Linie den Schutz unserer bestehenden Badeseen, im konkreten 
Fall des Packer Stausees, wahrzunehmen.

Nach den voran geführten Darlegungen werden als erforderlich angesehen:
B a d e f l ä c h e n  in hinreichendem Ausmaß und mit einer genügenden 

Strandlänge für die vorübergehend anwesenden Badegäste, d. s. die Gäste aus 
den Frem denverkehrsbetrieben der anliegenden Gemeinden sowie etwaige 
Gäste aus dem Reiseverkehr der vorüberführenden Durchzugsstraße und 
schließlich für die W ochenendgäste hauptsächlich aus Graz und aus dem Indu­
striegebiet Köflach—Voitsberg.

B a u f l ä c h e n  für Interessenten an Ferienhäusern im Bereich des Stausees.
Nicht zuletzt aber auch in der Nähe des Seeufers genügend 1 a n d - u n d  

f o r s t w i r t s c h a f t l i c h  g e n u t z t e  F l ä c h e n  im Interesse der Erhal­
tung der Erholungslandschaft.

Die Grundgedanken zu diesem Vorschlag sind der erwähnten Studie der 
Fachabteilung Ib zu entnehmen. Sie wurden in einer Besprechung zur Fest­
legung allgemein gültiger Schutzmaßnahmen im Bereich des Packer Stausees, 
die am 19. Juli 1963 in der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg stattfand, erörtert 
und fanden die Zustimmung aller Beteiligten. Zum Schutze des Ufers und zur 
Reinhaltung des Gewässers wurde u. a. außerdem die Empfehlung beschlossen, 
die in dem ausgearbeiteten Plan über das besonders zu schützende Gebiet des 
Packer Stausees mit gelber Umrandung bezeichneten Badeplätze, einschließlich 
der erforderlichen sanitären Anlagen, in erster Linie im sogenannten Pack­
winkel im Zusammenhang mit Zeltlagerplätzen zu errichten, und bei weiterem 
Bedarf eine zweite gleichartige Anlage im Bereich der Modriacher Stauwurzel 
anzulegen.

Da dieses Problem nicht nur die Gemeinden Edelschrott, Pack, Modriach und 
m ittelbar Hirschegg, sondern auch das Land und den Bund als Kompetenz­
träger berührt, war ein gemeinsames Entwicklungsprogramm im Rahmen einer 
sinnvollen Zusammenarbeit erforderlich. Da entsprechende bau- und planungs­
rechtliche Grundlagen noch fehlen, konnte dies nur im W ege der Landschafts­
schutzverordnung erreicht werden. Die Nutzung und der Schutz der Seeufer im 
engeren Sinne war daher dadurch zu regeln, daß den Auswüchsen des wilden 
Badens entgegengewirkt wird, indem ein geregeltes Baden an hiefür vorge­
sehenen Stellen durch entsprechende Anlagen und Maßnahmen unter M itwir­
kung des Frem denverkehrsreferates ermöglicht werden soll.

Der eingangs erwähnte Regierungsbeschluß wird daher in Hinkunft die 
Grundlage für alle w eiteren behördlichen Bewilligungen oder Maßnahmen zu 
bilden haben.

In diesem Zusammenhang wird auch auf einen ausführlichen Beitrag von 
w. Hofrat Dipl.-Ing. Hazmuka über dasselbe Thema in der Zeitschrift „Natur 
und Land" verwiesen.
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Naturschutzgebiet Pfaffenkogel — Gsoilerkogel
Die Landesgruppe Steiermark des österreichischen Naturschutzbundes hat 

seinerzeit den A ntrag gestellt, ein ungefähr 500—600 ha großes Gebiet im 
Bereiche des Pfaffenkogels und Gsollerkogels (Gemeinden Deutschfeistritz und 
Eisbach), zum Naturschutzgebiet zu erklären. Dieses Gebiet stellt in nächster 
Umgebung von Graz noch eine der wenigen unverbauten und weitgehend un­
berührten Landschaften dar, welche durch ihren fast geschlossenen W aldbe­
stand als Erholungsgebiet nicht nur für die nahegelegenen Lungenheilstätten 
Hörgas und Enzenbach einen besonderen heilklimatischen W ert hat, sondern 
auch für das stark industriealisierte Gebiet von Gratkorn und Graz von größ­
ter Bedeutung ist. Auch vom naturwissenschaftlichen Standpunkt zeigt dieses 
Gebiet lokalbegrenzte Seltenheiten auf, deren Lebensraum durch menschliche 
Eingriffe ständig gefährdet ist; insbesondere wachsen in den Felswänden und 
auf den schütter bewachsenen Geröllhalden sehr seltene, vollkommen ge­
schützte Pflanzen. Auch die Tier- und Vogelwelt weist Besonderheiten auf, 
w ie sie in anderen Orten in der Steiermark nicht mehr gefunden werden kön­
nen; alle diese A rten sind von A usrottung bedroht, wenn nicht stärkere Schutz­
maßnahmen wirksam werden.

Zwischen Gsoller- und Pfaffenkogel befindet sich der weit nach W esten 
greifende Enzenbachgraben, der an seiner Ausmündung in das M urtal eng ist, 
sich aber grabenaufwärts weitet, Wiesenflächen, und kleine Felder aufweist 
und von schönen bewaldeten Hängen umschlossen ist. Der Enzenbachgraben 
ist zum M urtal mit seinen H auptverkehrsstraßen durch die verhältnism äßig 
steilen und gut bestockten Hänge sowie durch einen leichten Knick des Grabens 
an seiner Ausmündung sowohl gegen einen Einblick vom Murtal, w ie auch 
gegen den V erkehrslärm  gut abgeschlossen. Durch diese Eigentümlichkeit wird 
der Eindruck eines weit abliegenden ruhigen Gebirgstales erweckt, das noch 
vollkommen unberührt von jeder Zivilisation ist.

Daher erscheint gerade dieses Gebiet für die Errichtung des geplanten 
österreichischen Freilichtmuseums ausgezeichnet geeignet.

Diesem von einem Fachgutachten des Amtssachverständigen für Naturschutz, 
Prof. Dr. A. W inkler, unterstützten A ntrag wurde von der Steiermärkischen 
Landesregierung mit Verordnung vom 3. Februar 1964 stattgegeben.

Die Verordnung besagt u. a.:
Das Gebiet des Pfaffenkogels und des Gsollerkogels wird zum Naturschutz­

gebiet VI erklärt (siehe Karte S. 11).
In diesem Gebiet ist verboten:

a) Bauwerke aller A rt auszuführen sowie die äußere Gestaltung bestehender 
Bauten zu verändern;

b) oberirdische Leitungen (Freileitungen) zu errichten;
c) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen und Grabungen (auch für S tra­

ßen und Wege) vorzunehmen, Abfälle, Schutt und Bodenbestandteile ab­
zulagern, die Bodenbeschaffenheit einschließlich der W asserläufe und W as­
serflächen (auch Grundwasser) zu verändern oder zu beschädigen und die 
Landschaft zu verunreinigen;

d) übermäßigen Lärm zu entwickeln, insbesondere durch die Verwendung von 
Kraftfahrzeugen, Lautsprechern u. dgl.;

e) das Verlassen von öffentlichen W egen und ihre widmungswidrige Benüt­
zung;

f) Tafeln und Aufschriften anzubringen oder aufzustellen, soweit sie nicht 
den Naturschutz oder Straßenverkehr betreffen;

g) außerhalb zugelassener Plätze zu zelten oder W ohnwagen aufzustellen;
h) die Pflanzenwelt zu verändern oder zu beschädigen und freilebenden Tieren 

nachzustellen oder sie mutwillig zu beunruhigen.
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Unberührt bleibt die jagdliche und land- und forstwirtschaftliche Bewirt­
schaftung sowie pflegliche Maßnahmen ohne künstliche Baustoffe bei gewissen­
hafter Erhaltung der Vegetation, sofern sie dem Inhalt der Verordnung nicht 
widersprechen.

Für das am 26. November 1962 gegründete österreichische Freilichtmuseum 
hat die Steiermärkische Landesregierung in dem noch völlig unberührten Tal­
graben südlich von Stübing zwischen Pfaffenkogel und Gsollerkogel ein etwa 
30 ha großes Areal gewidmet, das in 15 Minuten Autofahrt von Graz aus 
erreichbar ist.

An dem Aufbau des österreichischen Freilichtmuseums wird seit 1963 ge­
arbeitet. In einer Bauzeit von 10 bis 15 Jahren sollen etwa 50 bis 60 Objekte 
im Museumsgelände Aufnahme finden. Darunter ein typischer Bauernhof 
aus jedem Bundesland, W assermühlen, Getreidestampfen usw., die dem Be­
sucher ein getreues Bild der bäuerlichen Lebenswelt von einst verm itteln sollen.

Leserkritik  und Leserm einung:

Der Obstbaumkrieg
Leider hat sich in Nr. 19, Jänner/F ebruar 1964, e in e  unsachliche Polem ik in d ie ansonst 

sachlich gut fundierte Zeitschrift eingeschlichen. Es wird unter dem Titel „Der Obstbaumkrieg"  
von einem  nicht genannten  A utor gegen  d ie Rodung von  einzeln  bzw . an R ainen und W egen  
in Reihen steh en den  allen  O bstbäum en S tellun g genom m en. G egen d iese  sachliche D iskussion  
kann ich nichts einw en d en . Sie wird überall im In- und A usland geführt. Es steh en  sich hier  
zw ei versch ied en e G esichtspunkte gegenü b er, auf der einen  S eite  der Landschaftsschutz mit 
se in en  berechtigten Forderungen und auf der anderen S eite  die Landwirtschaft als streng k a l­
kulierender W irtschaftszw eig . Ich persönlich v ersteh e b eid e G esichtspunkte und kann rein sach 
lieh b eid e vertreten . A ls naturhungriger G roßstädter bin ich ein  glühender V erteid iger der 
Landschaft — in W ien  trifft mich d ie Fällung jed es  e inzeln en  Baumes. Ich b in aber überzeugt, 
daß d ie prächtige m ittelste irische Baum landschaft durch die radikalen Forderungen der O bstbau  
betreibenden Landwirtschaft nicht w esen tlich  verändert w erden  wird. Es entsch ließen  sich er­
fahrungsgem äß nur w en ig e  Bauern zu einer rationellen  Intensiv ierung des O bstbaues, d ie ande­
ren b leiben  bei ihren vorw iegen d  der S elb stversorgu n g  d ienenden  O bstbäum en. Außerdem  
steh en  die besond ers landschaftsbestim m enden Bäume m eist an H äusern oder im O rtsried, w o  
e in e  Intensiv ieru n g des O bstbaues in fo lge  P latzm angels nicht m öglich ist; ähnliches g ilt auch für 
O bstbäum e an H ängen, W egrändern u sw ., w o eb en fa lls  aus G elän deschw ierigk eiten  ein  ord en t­
licher O bstbau nicht durchführbar ist.

Bis h ieher und auch hinsichtlich der Befürchtung über d ie Störung des G leichgew ichtes im 
H aushalt der N atur v ersteh e  ich Ihren Beitrag sehr gut. Polem isch und unsachlich w ird er aber 
dort, w o s ie  zu einem  A ngriff gegen  d ie österreichische F inanzverw altung ü bergehen . Und hier 
muß ich energisch  der V erbreitung von  v ö ll ig  falschen M einungen en tgegen treten . Es ist nicht 
die A ufgabe der F inanzverw altung, O bstbaum aßnahm en zu fördern oder zu lenk en . Es geht 
ihr nur um die gerechte V erteilu n g der S teuerlast, d. h. w er unter gü nstigeren  B edingungen  
produzieren kann, so ll und kann mehr Steuern bezahlen  als jener, der nur unter größter A n ­
strengung bei sch w ierigsten  natürlichen V erh ältn issen  gerade noch v eg e tieren  kann.

D ie k olportierte M einung, daß für jed en  Obstbaum  (auch M ostobstbaum ) e in e  jährliche 
Steuer von  S 250.— zu bezahlen  se i, is t v ö llig er  U nsinn. Nach den voraussichtlich zur A n ­
w endung kom m enden Richtlinien b ei der Bew ertung der O bstbäum e ist für jed en  Baum ein  
Z u s c h l a g  z u m  E i n h e i t s w e r t  v o n  S 50.— bis S 250.— vorgeseh en . M ostobstbäum e  
erhalten  überall nur einen  Zuschlaa von  S 50.— pro Baum. Die Stufe S 250.—  wird nur in  
b esten  Lagen und b ei gü nstigsten  V erh ältn issen  für Edelobst genom m en w erden.

W ie w irkt sich nun d ieser Zuschlag zum H ektarsatz s t e u e r l i c h  aus? D ie jährlich für 
einen  solchen Baum zu entrichtende G r u n d s t e u e r  s a m t  a l l e n  A b g a b e n  u n d  B e i ­
t r ä g e n  b eträgt b ei einen  Zuschlag von  S 250.— 60 Groschen (!) und für S 50.— 12 Groschen (!).
(Es w urde d ieser Berechnung ein  H ebesatz von  1300 % zugrunde g eleg t, die H ebesätze b ew egen
sich zw ischen 1200— 1400 %.)

Für einen  M ostobstbaum  bezahlt der Besitzer a lso  nicht — w ie  Sie geschrieben haben — 
S 250.—  Steuer, sondern nur S 0 12! Ich m eine, das is t v ie l w en iger  als d ie R odungskosten  
eines solchen Baum es.

Der durchschnittliche steirische O bstbaum besitzer wird aber nicht einm al d iese  12 Groschen  
pro Baum b ezahlen, da ein  Baum bestand voraussichtlich  bis 50 Bäumen überhaupt außer B e­
rücksichtigung b leiben  wird. Erfahrungsgem äß gehören aber die landschaftsform enden E inzel­
bäum e in der Steierm ark vorw iegen d  den k leineren  Baum besitzern. (Ich se lb st habe einen  
solchen k leinen  Besitz in der Steierm ark.)

Ich erw arte, daß S ie in  der nächsten Num m er Ihrer von  mir geschätzten  Zeitschrift eine
entsprechende Berichtigung der irrigen D arstellung geb en  w erden

Dr. Hans W i l f i n g e r
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N A T U R S C H U T Z G E B I E T  VI
P F A F F E N K O G E L -  GSOLLERKOGEL

g e m ä ß  V e r o r d n u n g  
d . S t m k .  L a n d e s r e g i e r u n g  
v o m  3 . F e b r u a r  1964
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12 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

Die Sieben Quellen bei Neuberg
Als im Jänner d. J. die W assernot in W ien ihren Höhepunkt erreichte, 

wurde vielen Österreichern wohl erstmalig bewußt, daß Trinkwasser auch für 
A lpenländer eine keineswegs unerschöpfliche Kostbarkeit darstellt. Die Zeiten, 
in welchen man unbedenklich die Vorräte angreifen konnte, sind bei der 
W assem utzung endgültig vorbei. Die Frage, ob die Sieben Quellen bei N eu­
berg durch einen 10 km langen Stollen in die I. W iener Hochq^ellenleitung 
einbezogen werden dürfen, erfordert daher sorgfältige Überlegungen, welche 
durch einige Zahlen unterstützt werden mögen.

W ien plant die Ableitung von täglich 60.000 m3 W asser aus dem Schnee­
alpenmassiv, und zwar 400 Sek./Lit. von den Sieben Quellen und weitere 
300 Sek./Liter aus dem Inneren des Ableitungsstollens, da dem technischen 
Gutachten zufolge mit W assereinbrüchen durch den Stollenvortrieb zu rechnen 
ist. Eine Ableitung im Stollen selbst aber müßte sich besonders auf die Quel­
len und die W asserführung der Bäche im Altenberger Tal auswirken.

W ie überall in der W elt steigt auch in W ien der W asserbedarf jährlich um 
etwa 3%: Im Jahre  1961 verbrauchte W ien täglich 425.000 m3 (d. s. ca. 260 L/ 
Kopf); 1963 hätte W ien bereits 460.000 m3 gebraucht, durch das trockene H erbst­
w etter standen aber nur 400.000 m3/'Tag zur Verfügung. Der Versorgung dienen 
vor allem die I. u n d  II. H o c h q u e l l e n l e i t u n g  aus den gewaltigen 
K a r s t  quellen am Nordfuß von Schneeberg, Rax, Schneealpe und Hochschwab. 
Eine III. W a s s e r l e i t u n g  aus den G r u n d w a s s e r  Vorräten im W iener 
Becken bei Moosbrunn, Ebreichsdorf und Fischa-Dagnitz wurde bereits im 
vorigen Jahrhundert geplant, aber bis heute nicht gebaut, obwohl W ien darauf 
angewiesen ist. Dafür aber wurde bereits mit dem Bau des G r u n d w a s s e r ­
w e r k e s  i n  d e r  L o b a u  begonnen, das täglich etwa 80.000 m3 W asser lie­
fern könnte.

Bei einiger Sparsamkeit ist also die Ableitung der Sieben Quellen für W ien 
keinesfalls notwendig. Ihre durchschnittliche W asserm enge beträgt nur wenige 
Prozente des W asserbedarfs und würde kaum den Verlust wettmachen, welcher 
in den schadhaften Leitungen entsteht! (Allenfalls w äre der Bau einer Ge­
brauchswasserleitung zum Autowäschen, für Schrebergärten u. dgl. in Erwä­
gung zu ziehen.) — Durch die Ableitung von 400 Sek./Lit. aber würden die 
Sieben Quellen während zwei Dritteln des Jahres vollkommen trocken liegen 
und ein Naturdenkmal für immer zerstört werden!

Eine geschlossene Meßreihe über die S c h ü t t u n g  d e r  S i e b e n  Q u e l ­
l e n  liegt bisher nur für ein Jah r (Juli 1962 bis Juni 1963) vor:

S c h ü t t u n g Lit./Sek. das sind 
m3 / T a g

d. s. °/o des Tages­
verbrauchs 

in Wien 
(460.000 m3)

M i n d e s t  schüttg. 
(März 1963) 100 L./S. 8.640 1,9%

M a x i m a l  schüttg. 
(Juni 1963) 1750 L./S. 151.200 32,9 °/ff

geplante A b l e i t u n g  
=  m i t t l e r e  S c h ü t t g . 400 L./S. 34.560 7,5 °/o

geplante A b l e i t u n g  am 
Stollenende im Reistal 700 L./S. 60.480 13,1 %>

m i t t l e r e  M i n d e s t ­
s c h ü t t  g. (Abwasser­
verdünnung!)

200 L./S. 17.280 3,8 %>
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Vergleichen wir damit die W a s s e r f ü h r u n g  d e r  M ü r z  Die für die 
Abwasserverdünnung besonders bedeutungsvolle

m i t t l e r e  N i e d e r w a s s e r f ü h r u n g  d e r  M ü r z  beträg t:

/ Sek.
davon entfallen auf die S i e b e n  
Q u e l l e n  (mittl. Mindestschüttg. 

200 L./Sek.)

Neuberg rd. 1,5 m3/S. 0,2 1,5 =  13,3%
Mürzzuschlag rd. 2,8 m3/S. 0,2 2,8 =  7,2 %
Bruck a. d. Mur rd. 10,0 m3/S. 0,2 10,0 =  2,0 %

In dieser Tabelle ist die beantragte Ableitung von 700 Sek./Lit. noch nicht 
berücksichtigt!

Die Ableitung der Sieben Quellen würde sich demnach besonders auf die 
obere Mürz auswirken:

1. S t ä r k e r e  E i s b i l d u n g  im W inter durch Entzug des relativ warmen 
Quellwassers, wodurch eine Behinderung der Kraftwerke und eine Herab­
setzung der Selbstreinigungskraft der oberen Mürz zu befürchten wäre.

2. V e r m i n d e r u n g  d e r  A b w a s s e r v e r d ü n n u n g  Der Oberlauf 
der Mürz ist heute noch erfreulich rein, am Unterlauf aber liegen zahlreiche 
Industriebetriebe und große Siedlungen mit riesigen Abwassermengen. So e n t­
hielt die Mürz im Jahre 1957 täglich, bis zu 1500 kg Phenol, ein tödliches Ei­
weißgift aus den Fabriken! W as helfen Kläranlagen, wenn gleichzeitig der 
Mürz reines W asser entzogen werden soll? Die Erhaltung der Mürz als Vor­
fluter ist für das M ürztal eine Lebensfrage. Schon heute aber ist das Flußbett 
zwischen Kohleben und Mürzzuschlag oft auf kilom eterlange Strecken ohne 
W asser und Kanäle von Mürzzuschlag münden während vieler Monate in ein 
vollkommen trockenes Flußbett, weil die Mürz nur selten überw asser führt, 
die Kraftwerke daher die Gesamtwassermenge verwenden müssen.

Die großen natürlichen W asserspeicher sind vor allem die Schotterfelder 
der großen Täler und des Vorlandes. Die Steiermark ist nicht reich an Grund­
wasserströmen und die Reserven werden bereits bedenklich stark beansprucht. 
Die hydrologischen Untersuchungen in den letzten Jahren ergaben, daß gerade 
im M ürztal das Grundwasser nur in oberflächennahen Schichten vorkommt und 
daher schwerstens durch Abwasser bedroht ist. Auch hat schon manche Ge­
meinde in letzter Zeit den W asserm angel empfindlich zu spüren bekommen!

D ie  S t e i e r m a r k  m u ß  a l s o  W a s s e r  s p a r e n ,  u n d  e s  w ä r e  
v o m  g e s a m t w a s s e r w i r t s c h a f t l i c h e n  S t a n d p u n k t  h e r  
n i c h t  z u  v e r a n t w o r t e n ,  n o c h  v o r h a n d e n e  R e s e r v e n  a n  
W i e n  a b z u g e b e n .  W enn behauptet wird, die Ableitung der Sieben Quel­
len wäre für das M ürztal belanglos, so ist nicht einzusehen, warum 60 M il­
lionen Liter/Tag für Steiermark weniger bedeutsam sein sollen als für Wien!

Auch unsere Bundeshauptstadt muß einmal beginnen, wie in anderen Län­
dern, die Grundwasservorrätfc zu nützen:

TRINKWASSER-VERSORGUNG

L a n d aus Quellen aus Grundwasser aus Oberflächen­
wasser

Österreich 67 % 31 % 2 %
Deutschland 8 % 78 % 14%»
USA 2 °/o 24 % 74 %
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Grundwasser ist auch hygienisch besser als das vielgerühmte Karstwasser. 
Triftversuche mit gefärbten Sporen erwiesen, daß die Niederschlagswässer vom 
Plateau der Schneealpe bis zu den Sieben Quellen nur 48 Stunden benötigen, 
daher kaum filtriert werden!

W enn also die Sieben Quellen abgeleitet werden, muß ihr Einzugsgebiet -- 
das ist die ganze Schneealpe bis zum Naßköhr! — zum Quellschutzgebiet er­
k lärt werden. Schneealpe und Rax aber sind das natürliche und auch belieb­
teste Erholungsgebiet für die Industriebevölkerung des M ürztalesj

Die Schutzbestimmungen sehen u. a. eine Umzäunung der Dolinen, Schluck­
stellen und Karrenfelder vor, wodurch eine der schönsten Almen der Steier­
mark (in einem Landschaftsschutzgebiet!) restlos verschandelt würde. Die Sie­
ben Quellen selbst mit Umgebung würden durch einen Zaun völlig abgesperrt 
und der Karlgraben-Bach von der Staumauer abwärts durch Holzschwellen ge­
sichert werden. Prof. H. S c h w e i g e r

An alle Bürgermeister und Gemeinderäte!
Naturschutz unserer Zeit ist Notwehr gegenüber den Schattenseiten der 

Zivilisation!
Damit wird Naturschutz zu einer immer klarer erkannten staatspolitisch 

bedeutungsvollen Aufgabe, deren Erfüllung sich kein verantwortungsbewußter 
M andatar entziehen kann. W ir alle können beobachten, w ie sehr die technische 
und wirtschaftliche Entwicklung unserer Zeit die Natur bedroht und nicht nur 
den Lebensraum von Pflanzen und Tieren, sondern vor allem auch den Lebens­
und Erholungsraum des Menschen ständig verkleinert und stört. Und doch 
können nur eine natürliche Landschaft, gesunder Boden, gesundes W asser und 
gesunde Luft die Existenzgrundlage für den einzelnen Menschen und schließ­
lich auch für das gesamte Volk bilden.

Es ist klar, daß die Behörden diese gewaltige Aufgabe allein nicht erfüllen 
können und der aktiven Unterstützung durch eine starke vereinsmäßige N atur­
schutzbewegung bedürfen. Die Landesgruppe Steiermark des ÖNB hat es sich 
daher zum Ziele gesetzt, Verständnis für alle notwendigen Schutzmaßnahmen 
zu verbreiten und möglichst viele M itarbeiter und Förderer zu gewinnen, um 
die aktiven Naturschutzaufgaben auch erfüllen und durchführen zu können. 

Folgende Arbeiten erscheinen besondeis dringend:
Herausgabe einer Wandtafel über die in Steiermark geschützten Pflanzen. 
Herausgabe von W erbeschriften und Broschüren, insbesondere eines 2. Ban­
des des Naturschutzhandbuches mit dem Thema „Landschaftsschutz und 
Landschaftspflege".
Durchführung von praktischen Landschaftspflegemaßnahmen, wie z. B.

Mithilfe bei der Anlage von geordneten Parkplätzen bei Ausflugszielen.
Mithilfe bei der Anlage von W anderwegen.
Mithilfe bei der Anlage von Naturlehrpfaden.

Pacht oder Ankauf von Schutzgebieten, um z. B. wirtschaftliche Nachteile
durch Erhaltung von einmaligen Pflanzen- und Tiervorkommen auszugleichen. 
Beihilfe zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen bei Naturdenkmalen, 
um einem drohenden Verfall rechtzeitig Vorbeugen zu können.
Die Landesgruppe Steiermark des ÖNB hat daher vor kurzem in einem 

Schreiben an alle Gemeindeämter gebeten, dem Beispiel der M itglieder der 
Steiermärkischen Landesregierung und des Stadtsenates von Graz zu folgen 
und dem österreichischen Naturschutzbund als förderndes Mitglied beizutreten.

Diese Bitte darf hier nochmals in aller Form wiederholt werden. Die zahlen­
mäßige Stärke und Schlagkraft der Landesgruppe Steiermark des ÖNB muß 
ein deutlicher Beweis dafür sein, daß der Schutz und die Erhaltung der Schön­
heit unserer Heimat ein tatsächliches Herzensanliegen von uns Steirern ist. 
W ir werden über den Erfolg laufend berichten.
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Aus dee faUucMUutzfMCuds
An unsere Mitglieder!

In einem  Rund­
schreiben haben wir 
unsere M itglieder  
geb eten , uns bei 
der W erbung neuer  
M itglieder zu unter­
stützen. Zu unserem  
Bedauern mußten  
wir jedoch fe s ts te l­
len, daß unsere  
Bitte kaum einen  
Erfolg hatte. D ie  

rund 70 neuen V erb andsangehörigen  (Förderer 
und M itglieder) wurden mit w en igen  A u s­
nahm en von  der G eschäftsstelle  gew orben .

W ir w erden b ei unseren  Bestrebungen  nur 
dann Erfolg haben, w en n  w ir nachw eisen  kön­
nen, daß d ie breite Ö ffentlichkeit daran inter­
e ssier t is t  und d ieses  In teresse  durch die Zu­
geh örigkeit zu unserem  V erband dokum entiert 
wird. W ir haben zw ar V erstän dn is für die a ll­
gem eine V erein sm ü d igk eit, g lauben  aber doch, 
daß w ir größere A ufgaben  zu erfü llen  haben, 
als irgen dein  V erein  mit einer doch m eist  
sehr begrenzten  Interessen sp h äre: im N atur­
schutz geht es h eu te doch schon schlechthin  
um d ie  Erhaltung der V o lk sgesu n d h eit, die 
duich d ie in d u strielle  G esellschaft schon ernst­
lich bedroht is tl W ir ste llen  uns k e in esw eg s  
gegen  den technischen Fortschritt; es m üssen  
aber W eg e  gefunden  w erden , daß es zw ischen  
ihm und den leb en sn otw en d igen  N aturgegeben-; 
h eiten  zu einem  s in n vo llen  A usgle ich  kom mt! 
W enn S ie, sehr vereh rtes M itglied , ihren Be­
kanntenkreis m it der Problem atik d es m oder­
nen Naturschutzes vertraut m achen, w erden  
Sie sicher V erständnis finden!
D aher nochmals unsere dringende B itte: 
WERBEN SIE NEUE MITGLIEDER FÜR UNS!

Vorstandssitzung
Am 24. März h ie lt d ie Landesgruppe S te ier­

mark des ÖNB ihre 40. V orstand ssitzu ng ab, 
b ei der H ofrat Dipl. Ing. Hazm uka den V or­
sitz führte.

A us dem  Bericht der G eschäftsführung ging  
hervor, daß die A nsichtskartenaktion  bisher  
einen  R einertrag von  S 12.035.— erbracht hat. 
D ie von  der G eschäftsführung e in g e le ite te  
große W erbeaktion  hat b isher ausgezeich nete  
Erfolge g ezeitig t. V om  22. Jänner bis zum  
Tag der Sitzung konnten  68 M itglieder und 37 
Förderer gew orben  w erden.

Besprochen w urden ferner d ie u. a. zum  
Schutz des K arlszepters und der Schachblume 
erforderlichen M aßnahmen.

Naturschutzbeirat im Bezirk Feldbach
U ber Einladung des Bezirkshauptm annes von  

Feldbach, Herrn ORR. Dr. Fritz N ied erl, sind  
am Freitag, dem 6. März, zahlreiche Persön­
lichkeiten  erschienen, um an der K onstitu ierung  
d es N aturschutzbeirates für den Bezirk F eld ­
bach teilzunehm en. Nach der Begrüßung der 
A n w esen d en  w urde ein  kurzer Bericht über

den Stand der N aturschutzarbeit im Bezirk  
Feldbach gegeb en  und vor allem  darauf h in ­
g ew iesen , daß ein  aktiver Naturschutz auch 
im Bezirk Feldbach ein e  w ertvo lle  V orau s­
setzu n g für d ie w irtschaftliche Entwicklung  
darstellt. W enn auch in  letzter Zeit versch ie­
dene Bem ühungen im Interesse des N atur- und  
Landschaftsschutzes stattgefunden  haben, so 
se i durch d ie Schaffung e in es  Bezirks-Natur- 
schutzbeirates zu h offen , daß das V erständnis  
für d ie N otw en d igk eit entsprechender Schutz­
m aßnahm en auf e in e  b reite Basis g este llt  w er­
den kann.

A nschließend h ie lt ORR. Dr. F osse l e in  au s­
führliches R eferat über d ie B edeutung des  
Natur- und Landschaftsschutzes, in sb eson d ere  
über d ie A ufgaben  des N aturschutzbeirates. 
D ieser hat d ie A ufgabe, d ie T ätigk eit der N a­
turschutzbehörde in a llen  w esen tlichen  und  
grundsätzliche Fragen zu beraten. D ie B este l­
lung d ei Bezirks-N aturschutzbeauftragten, d ie  
in den laufenden  A lltagsfragen  als Sachver­
ständ ige gehört w erden m üssen , findet durch 
die K onstitu ierung eines B ezirks-N aturschutz­
b eirates ein e  w ertvo lle  Ergänzung, da es im ­
m er w ied er  vorkom m t, daß d ie Behörde in  
e inzeln en  Fällen  vor grundsätzliche Entschei­
dungen g es te llt  w ird, für deren Beurteilung  
die versch ied en sten  Interessen  gegenein and er  
ab zu w iegen  sind. W enn nun im Naturschutz­
beirat nicht nur der naturw issenschaftliche und 
der technische Sachverständige als Naturschutz­
beauftragter se in  Gutachten abgibt, sondern  
auch d ie V ertreter der Landwirtschaftskam m er, 
der G ew erbekam m er und des Frem denverkehrs, 
so w ie  V ertreter der Forstbehörde, der Bezirks­
jägerm eister und V ertreter der alp inen  V er­
e ine , V ertreter von  V olksb ildungseinrichtungen  
und von  technischen Ä m tern solche Problem e 
gem einsam  erörtern, w ird es zw eife llo s  leichter 
fallen , e in e  dem konkreten  Fall entsprechende  
Entscheidung zu fällen .

A nschließend an das G rundsatzreferat von  
Dr. F osse l w urden von  ihm an Hand ein iger  
Farblichtbilder d ie w esen tlichen  Problem e und 
Zusam m enhänge des Natur- und Landschafts­
schutzes dem onstriert. Nach einer anschließen­
den kurzen W echselred e haben sich d ie als 
N aturschutzbeiträge v orgeseh en en  H erren zur 
M itarbeit b ere it erklärt, w orauf d ie K on­
stitu ierung des Beirates ausgesprochen w urde.

Es w ird nun A ufgabe der Bezirkshauptm ann- 
sdiaft Feldbach sein , d iesen  Beirat fa llw e ise  
einzuberufen und m it ihm auch konkrete A n ­
träge zu erarbeiten , w elche M aßnahmen zum  
Schutz der N atur und der Landschaft im B e­
zirk Feldbach durchzuführen w ären.

Neue Mitglieder
OBR. D ipl.-Ing. V istarin i; D ipl.-Ing. Schell- 

n egger; Dir. Kowatschitsch; Arch. K. H. S i­
m onsberger; R ev.-Förster K. W andl; D ipl.- 
Ing. K eller; D ipl.-Ing. H olub; Dr. Horneck; 
D ipl.-Ing. R othleuthner; D ipl.-Ing. D orner; die 
Stadt W ien; K. Flecker, Ph. M eran; D ipl.-Ing. 
Schubert; Hofrat D ipl.-Ing. H im m elstoß; Lan- 
des-G endarm eriekom m ando; R. M auser; Dr. 
W eißenböck; K. N oe; N . Bresnig; W . Jak sics;

©Naturschutzbund Steiermark, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



P. b. b.

Erscheinungsort Graz 

Verlagspostamt Graz 1

RR. V. Lattm anig; Fr. O sw ald; Arch. K. A r­
nold; Dipl.-Ing. Br. W eisert; W. Fauland; 
Dir. V. Retzer; H ertha Raggam; ORR. Dr. 
N iederl; Mr. Irm gard Held; Dipl.-Ing. Fritz 
Schwaiger; D entist O skar Böhm; Dir. H er­
m ann Läufer; Dr. Hans Janschen; Dipl. Ing. 
Karl M ader; RR. Franz M atoschofsky; A nna 
M atoschofsky; Dipl.-Ing. Dr. Elm ayer-V esten- 
brugg; Dir. N orbert Stöckl; Dr. V iktor Theiß; 
Dir. Franz Pratl; D ipl.-Ing. Leo Fuchs; Otto 
M oser; Dr. Egon Baltz; Mr. W erner Zech- 
ner; Ing. Ernst B rassa; Johanna  Brassa; G er­
traud H eiter; Elektrofirm a Kunz; Dip.-Ing. Ru­
dolf G oldeband; Dr. Siegmund K lein; Justiz- 
OK. A nna H uber; H erm ine G rogger; H erta 
W engert; Mr. A lfred Trousil; Karl Schachner; 
Dipl. Ing. Jo sef B alder; A lberta  H able; Uni­
form verband des G rafitbergw erkes K aisers­
berg; A lfred H irschhofer; A lfred Schlosser; 
FR. Dipl. Ing. W alter H aag; FOK. Dipl. Ing. 
Max K eiler; FK. Dipl. Ing. W ilhelm  Schlem­
m er; Ingeborg Lammel; W altraud  Thür; Fritz 
Lord; Blasius Baum gartner; Johann M eierhofer; 
O tm ar M eierhofer; Siegfried Simml; Ferdinand 
Spreitzhofer; Franz W ilding; W alte r W in ter­
holler; M aria Blaschek; M ed.-Rat Dr. O tto 
Dostal.

(Fortsetzung folgt)

Bezirkseinsatzstelle Hartberg
W ährend der v e r­

gangenen W in te r­
monate w urde am 
Aufbau der O rts­
einsatzstellen  des 
Bezirkes emsig ge­
arbeite t. An den 

Samstag-Nachmit­
tagen w urden vom 
Bezirkseinsatzleiter 
mit U nterstützung 
und im Beisein des 
jur. R eferenten für 
N aturschutzangele- 

■iten bei der Bezirkshauptm annschaft

H artberg  m it den Bergwächtern der O rtsein ­
satzste llen  A rbeitsbesprechungen abgehalten. 
Der organisatorische Aufbau konnte im w esen t­
lichen abgeschlossen werden. A ls Folge d ieser 
V orbereitungen beginnt nun überall die e igen t­
liche A rbeit. Ständig treffen bei der Bezirks­
einsatzstelle  M eldungen über E insätze einzel­
ner Bergwächter ein. ü b e r  V eranlassung von 
Bergwächtern w urden m ehrere T ierkadaver aus 
Bächen geholt und eingegraben; Buschgruppen 
w urden regelrecht entrüm pelt und frei um her­
liegender U nrat von unbrauchbaren Zimmer­
öfen bis zu w eggew orfenen H ausschuhen w ur­
de gesam m elt und auf dafür vorgesehene A b­
lagerungsplätze gebracht. Auf besonders scho­
nungsbedürftigen W aldw egen w urden F ah rver­
bote erw irkt und im Einvernehm en m it den 
F rem denverkehrsvereinen  w erden in nächster 
Zeit an verschiedenen Stellen A bfallkörbe an­
gebracht.

Noch vor O stern w urde im Einvernehm en 
mit der Bezirkshauptm annschaft vom Bezirks­
e insatz le iter an alle Bergwächter ein  Rund­
schreiben verschickt, in welchem un ter Bedacht- 
nahm e auf die örtlichen G egebenheiten  V or­
kehrungen zum Schutze des W assers vor V er­
unreinigung im Zusam m enhang m it den b e ­
vorstehenden O bstbaum spritzungen, ferner zur 
A bw ehr der Zerstörung von N istp lätzen  oder 
B rutstätten  von V ögeln und sonstigen  Tieren 
und schließlich zur Schonung verschiedener 
Frühlings(A lpen-)blum en getroffen w erden. Da­
durch, daß dieses Rundschreiben auch an alle 
Bürgerm eister des Bezirkes und an die G en­
darm eriepostenkom m andos gerichtet w urde, 
w ird einerseits das V erständnis für die Be­
lange des N aturschutzes gefördert und im 
Hinblick auf die aufgezeigten A nliegen eine 
U nterstützung auch von d iesen Stellen e r­
reicht. Tatsächlich haben sich schon v ie le  Bür­
germ eister über die T ätigkeit der Bergwacht 
sehr erfreut gezeigt und die A nliegen der 
ßergw acht auch als die der Gemeinde dek la­
riert. Die Bestrebungen zum Schutze der N atur 
finden nicht nur sehr rasch A nerkennung, son­
dern sehr oft auch w irksam e Hilfe.

c

„Natur und Land“
Ganz besonders aufm erksam  machen w ir unsere Leser auf die Zeitschrift des österreichischen 

N aturschutzbundes „Natur und Land“, Redaktion und V erw altung W ien, I., Burgring 7.

Eigentüm er, H erausgeber und V erleger; K ulturabteilung des A m tes der S teierm ärkischen Landes­
regierung. D ie H erausgabe erfo lg t in Zusam m enarbeit mit der Landesgruppe Steierm ark des
österreichischen Naturschutzbundes und m it U nterstützung des B undesm inisterium s für U nter­
richt. — Schriftleitung: Dr. H eribert H o r n e c k ;  für den Inhalt verantw ortlich: Dr. Curt 
F o s s e l ;  alle Graz, H ofgasse 13,. Tel. 94-1-11, Nbst. 734. — Das Blatt erscheint sechsmal 
jährlich. Die A bgabe an Behörden, Gem einden, Schulen und alle m it dem N aturschutz befaßten 
K örperschaften der S teierm ark erfo lg t kostenlos. D ruckkostenbeitrag für E inzelbezieher S 1.50 
pro Heft oder S 9.— für den ganzen Jah rgang ; Einzahlungen an Postscheckkonto 4840. — Druck: 

Steierm . Landesdruckerei, Graz. — 1R20-64
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